
KREISBLATT
des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Amtliches Mitteilungsblatt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Jahrgang 2022 Freitag, 13. Mai 2022 Nr. 16

Inhaltsverzeichnis

Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
über die Anordnung zur Absonderung (Isolation) S. 159

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Bearbeitungsgebietsverbandes
Oberlauf Stör für das Haushaltsjahr 2022 S. 165

Erneute Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Wasser- und Bodenverbandes 
am Noor für das Haushaltsjahr 2021 S. 166

Manöverbekanntmachungen S. 167

Dieses Blatt erscheint mittwochs und freitags, wenn Veröffentlichungen vorliegen und ist bei der Kreisverwaltung
Rendsburg-Eckernförde in 24768 Rendsburg, Kaiserstraße 8,

Tel. 04331 / 202 - 222, Zimmer'1a, erhältlich.



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Fachdienst Gesundheitsdienste

Postanschrift:
Kreis Rendsburg-Eckernförde • Postfach 905 • 24758 Rendsburg

Auskunft erteilt:
Julia Rose
Durchwahl: 04331 202-0
Fax-Nr.: 04331 202-565

E-Nlail-Adresse:
qesundheitsamt@kreis-rd .de

Rendsburg, 03.05.2022

Allgemeinverfügung 

des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

über die Anordnung zur Absonderung (Isolation)

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 30 Absatz 1 Satz 2 Gesetz zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) in Verbindung mit § 106 Absatz 2 Allgemeines 
Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG) 
wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:

1. Automatische Absonderungspflichten (Isolation) nach der Allgemeinverfügung 

Personen,

a) die Kenntnis davon haben, dass eine nach Inkrafttreten dieser 
Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische 
Untersuchung auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren ein positives 
Ergebnis aufweist (positiv getestete Personen)

oder

b) die Kenntnis davon haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser 
Allgemeinverfügung durch geschultes Personal durchgeführter SARS-CoV-2- 
Antigenschnelltest (PoC-Test) auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren 
ein positives Ergebnis aufweist (positiv getestete Personen)

oder

c) denen vom Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde mitgeteilt 
wurde, dass aufgrund einer bei ihnen vorgenommenen molekularbiologischen
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Untersuchung das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren nachgewiesen wurde 
(positiv getestete Personen),

oder

d) die davon Kenntnis haben, dass ein nach Inkrafttreten dieser 
Allgemeinverfügung selbst oder durch nicht geschultes Personal vorgenommener 
SARS-CoV-2-Antigenschnelltest („Selbsttesf) auf das Vorhandensein von 
SARS-CoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist,

sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnisnahme auf direktem Weg in ihre 
Häuslichkeit zu begeben und sich bis zum in Ziffer 3 festgesetzten Zeitpunkt 
ständig dort abzusondern/aufzuhalten (häusliche Isolation).

2. Erforderlichkeit einer Kontrolltestung nach positivem SARS-CoV-2- 
Antigenschnelltest

Die unter Ziffer 1 Buchstabe b) und Ziffer 1 Buchstabe d) genannten Personen sind 
verpflichtet, das positive Testergebnis eines SARS-CoV-2-Antigenschnelltests 
unverzüglich durch eine molekularbiologische Untersuchung (z.B. PCR-Test) in einem 
Testzentrum oder einer Teststation oder bei einer Ärztin oder einem Arzt bestätigen zu 
lassen.

Die Ansprüche nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes bleiben davon 
unberührt.

3. Absonderungsdauer

Die Anordnung zur Absonderung endet bei nachweislich infizierten Personen automatisch
nach fünf Tagen.

Einer gesonderten Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde oder eines abschließenden negativen Tests bedarf es 
hierfür nicht. Ein solcher Test wird jedoch empfohlen.

Die isolationsdauer von Infizierten wird gezählt ab dem Tag der Abnahme des ersten 
positiven Testes.

Im Falle eines positiven SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest nach Ziffer 1 Buchstabe b) oder 
Ziffer 1 Buchstabe d) und der nachfolgenden Überprüfung des Testergebnisses nach Ziffer
2, endet die Pflicht zur Absonderung automatisch mit Ausschluss der Infektion bei 
Vorliegen des negativen Testergebnisses.

Einer gesonderten Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes des Kreises 
Rendsburg- Eckernförde bedarf es hierfür nicht.



4. Verlassen der Häuslichkeit

Die unter Ziffer 2 genannten Personen dürfen zur Kontrolltestung ihre Häuslichkeit 
einmalig verlassen. Dies darf nur unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung ohne 
Nutzung des ÖPNV und auf dem direkten Hin- und Rückweg erfolgen. Unterbrechungen 
der Absonderung aus anderen Zwecken sind nicht gestattet.

5. Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Beendigung der Isolation

Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und 
Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe die sich nach den Regelungen dieser Allgemeinverfügung in Isolation 
befanden, dürfen ihre Tätigkeit nach Ende der Isolation in der betroffenen Einrichtung nur
dann wiederaufnehmen, wenn ein negatives Testergebnis eines frühestens am Tag 
5 abgenommenen Tests nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts vorliegt und 
zusätzlich am Tag der Wiederaufnahme der Tätigkeit eine 48 Stunden 
Symptomfreiheit bestand. Zur Testung kann die Häuslichkeit einmalig verlassen werden.

Das berufliche Tätigkeitsverbot endet jedoch spätestens am 10. Tag nach dem 
Erstnachweis des Erregers.

Das Testergebnis ist der Leitung der betreffenden Einrichtung mit der Wiederaufnahme 
der Tätigkeit vorzulegen. Zur Wiederaufnahme der Tätigkeit sind ein negatives Antigen- 
Testresultat, ein negatives PCR-Testresultat oder ein positives PCR-Testresultat mit 
einem Ct-Wert >30 zulässig.

6. Geltungsdauer

Diese Allgemeinverfügung gilt vom 04. Mai 2022 bis einschließlich 30. Juni 2022. Eine 
Verlängerung ist möglich.

7. Geltungsumfang

Die Allgemeinverfügung findet auch auf Personen Anwendung, die sich zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Allgemeinverfügung bereits in Absonderung befinden.

8. Zuwiderhandlung

Zuwiderhandlungen können nach § 73 Absatz 1a Nr. 6 IfSG mit einem Bußgeld bis zu 
25.000 € geahndet werden.

9. Vollstreckbarkeit
Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG sofort 
vollziehbar.



10. Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 29.04.2022

Die Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anordnung zur 
Absonderung (Isolation oder Quarantäne) vom 29.04.2022 mit einer ursprünglichen 
Geltungsdauer vom 01.05.2022 bis 15.05.2022 wird hiermit aufgehoben. Sie wird durch 
diese Allgemeinverfügung über die Anordnung zur Absonderung (Isolation) ersetzt, da sich 
die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes geändert haben.

Einzusehen sind sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Quarantaene/Absonderun
g.html

Begründung:

Zu Ziffer 1 (Automatische Absonderungspflichten (Isolation) nach der 
Allgemeinverfügung)

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 i.V.m § 30 Absatz 1 
Satz 2 IfSG und § 31 IfSG. Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG hat die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein 
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und solange es 
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Sie kann 
Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr 
bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 
worden sind.

Bei der Erkrankung durch das neuartige Coronavirus handelt es sich um eine Krankheit, 
die durch Krankheitserreger (Viren) verursacht wird, welche durch Tröpfcheninfektion von 
Mensch-zu-Menschen übertragen werden. Eine Übertragung ist durch Tröpfcheninfektion 
mit an dem neuartigen Coronavirus Erkrankten oder durch den Kontakt mit deren 
Erbrochenem, Stuhlgang oder anderen Körperflüssigkeiten möglich.

Kranker im Sinne des § 2 Nr. 4 IfSG ist eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit 
erkrankt ist. Es handelt sich um eine nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IfSG i.V.m. § 1 Abs. 1 S. 1 
Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen mit dem erstmals im 
Dezember 2019 in WuhanA/olksrepublik China aufgetretenen neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) meldepflichtige Erkrankung, die als hoch ansteckend gilt.

Die Isolationsdauer von Infizierten wird gezählt ab dem Tag der Abnahme des ersten 
positiven Testes.

Das IfSG sieht in den §§ 28 - 30 ausdrücklich vor, dass die Grundrechte der körperlichen 
Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 
2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der. Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 
Grundgesetz) eingeschränkt werden dürfen.

Die Anordnung, sich in ihrer Häuslichkeit aufzuhalten und diese ohne Genehmigung nicht 
zu verlassen, ist aufgrund der bei den unter der Ziffer 1 Buchstabe a) bis d) genannten

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes
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Personen festgestellten Infektion zum Schutze der Allgemeinheit geeignet und 
erforderlich, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus wirksam zu bekämpfen und 
um eine Ausbreitung zu verhindern. Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG können Kranke „in 
einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden“. Die 
Absonderung in der eigenen („ihrer“) Häuslichkeit ist erforderlich, um eine Nachprüfbarkeit 
der Vorgaben sowie der Angaben sicherzustellen und die Kontaktaufnahme für eventuelle 
weitere Anordnungen durchführen zu können. Die Anordnung zur Absonderung impliziert, 
dass auch die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit am Arbeitsplatz untersagt ist. 
Ausgenommen ist eine berufliche Tätigkeit in den zur Absonderung genutzten Räumen, 
wenn diese ohne Kontakt zu anderen Personen durchgeführt werden kann.

Zu Ziffer 2 (Erforderlichkeit einer Kontrolltestung nach positivem SARS-CoV-2- 
Antigenschnelltest)

Personen mit einem positiven durch geschultes Personal durchgeführten SARS-CoV-2 
Antigenschnelltest (PoC-Test) sowie Personen mit einem positiven selbst oder durch nicht 
geschultes Personal vorgenommenen SARS-CoV-2 Antigenschnelltest werden in Ziffer 2 
verpflichtet, das Testergebnis unverzüglich durch eine molekularbiologische Untersuchung 
(z.B. PCR-Test) in einem Testzentrum oder einer Teststation bestätigen zu lassen. Diese 
Bestätigung ist zudem erforderlich für die Ausstellung eines Genesenennachweises nach 
§ 22 a IfSG sowie zur Geltendmachung eventueller Verdienstausfallentschädigungen nach 
§ 56 IfSG.

Zu Ziffer 3 (Absonderungsdauer)

Die Anordnung zur Absonderung endet für die nach dieser Allgemeinverfügung 
nachweislich infizierten Personen gemäß Ziffer 1 nach fünf Tagen.

Die Absonderung endet dann automatisch, d.h. einer gesonderten Verfügung des 
zuständigen Gesundheitsamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde oder eines 
abschließenden Tests bedarf es hierfür nicht. Eine entsprechende Überprüfung durch 
einen Test wird jedoch dem Betroffenen empfohlen. Bei der Wiederaufnahme bestimmter 
Tätigkeiten ist Ziffer 5 zu beachten.

Bei Personen, mit einem zunächst positiven durch geschultes Personal durchgeführten 
Antigenschnelltest-Ergebnis (PoC-Test) nach Ziffer 1 Buchstabe b) sowie bei Personen, 
mit einem zunächst positiven Selbsttest nach Ziffer 1 Buchstabe d), endet die Pflicht zur 
Absonderung automatisch mit Ausschluss der Infektion bei Vorliegen des negativen 
Testergebnisses im Rahmen der bestätigenden Kontrolle nach Ziffer 2.

Zu Ziffer 4 (Verlassen der Häuslichkeit)

Ziffer 4 stellt klar, dass im Rahmen von Kontrolltestungen nach Ziffer 2 die Häuslichkeit 
einmalig verlassen werden darf.

Zu Ziffer 5 (Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Beendigung der Isolation)



Nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts vom 02.05.2022 dürfen 
Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Alten- und 
Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe die sich nach den Regelungen dieser Allgemeinverfügung in Isolation 
befanden, ihre Tätigkeit nach Ende der Isolation in der betroffenen Einrichtung nur dann 
wiederaufnehmen, wenn ein negatives Testergebnis eines frühestens am Tag 5 
abgenommenes Tests nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts vorliegt und zusätzlich 
am Tag der Wiederaufnahme der Tätigkeit eine 48 Stunden Symptomfreiheit bestand. 
Zur Testung während der Isolationsdauer kann die Häuslichkeit einmalig verlassen 
werden.

Das Testergebnis ist der Leitung der betreffenden Einrichtung mit der Wiederaufnahme 
der Tätigkeit vorzulegen. Zur Wiederaufnahme der Tätigkeit sind ein negatives Antigen- 
Testresultat, ein negatives PCR-Testresultat oder ein positives PCR-Testresultat mit 
einem Ct-Wert >30 zulässig.

Regelungen zur Absonderung oder Testung aufgrund landes- oder bundesrechtlicher 
Vorschriften bleiben unberührt.

Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst 
Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine anwaltliche Vertretung involviert oder erfolgt die elektronische Einlegung des 
Widerspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische 
Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde erfolgen.

Ein Widerspruch per E-Mail ist unzulässig. Bürgerinnen und Bürger können an das 
elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur fristwahrend 
Widerspruch einlegen, wenn diese ein EGVP-Konto (OSCI-Konto) besitzen und zusätzlich 
eine qualifizierte elektronische Signatur verwenden.

Widerspruch und Klage gegen diese Allgemeinverfügung haben gemäß § 28 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Daher muss auch bei 
Einlegung eines Rechtsbehelfs den Anordnungen Folge geleistet werden. Auf Antrag kann 
das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 
Schleswig, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ganz oder teilweise anordnen.

Hinweise:



-<165-

Haushaltssatzung

- des
Bearbeitungsgebiefsverbandes

Oberlauf Stör

für das Haushaltsjahr
2022

Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
{Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom
24.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

1. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf
51.400,00 EUR.

2. Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird gesetzt auf
0,00 EUR.

§2

Es werden festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehnsaufnahmen auf 0,00 EUR.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR.
3. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen.
4. Der Hebetermin auf den 1.4.2022.

§3

Die Hebesätze in der Beitragsabteilung werden wie folgt festgesetzt:

Verwaltungskosten 0,16 EUR/ha.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt entsprechend § 34 der Verbandssatzung am :

Jedes Verbandsmitglied kann in der Geschäftsstelle des Bearbeitungsgebietsverbands Oberlauf Stör in 
25590 Osterstedt, Strohwiese 16, nach Terminabsprache Einsicht in die Haushaltssatzung, den 
Haushaltsplan und dessen Anlagen nehmen.



Haushaltssatzung
des Wasser- und Bodenverbandes Am Noor 

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 7 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) wird nach Beschlussfassung des 
Verbandsausschusses vom 23.11.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 erlassen:

§1
Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt 
auf

121.100 EUR

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt 
auf

0EUR

§2
-s werden festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen auf 0 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000 EUR

§3

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt:
1. Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag 46,15 EUR/Mitglied
2. Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag 8,00 EUR/BE
3. Hochwasserschutz 0,00 EUR/ha
4. Schöpfwerksunterhaltung 105,00 EUR/BE
5. Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaften 0,50 EUR/BE

Goosefeld, den 23.11.2020

Laura Bolten
Verbandsvorsteherin

Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung ist durch den Verbandsausschuss des Wasser- und 
Bodenverbandes Am Noor am 23.11.2020 beschlossen worden. Der Haushaltsplan 2021 liegt bei der 
Verbandsvorsteherin Laura Bolten, Rothenstein 5, 24214 Neudorf-Bornstein zur Einsichtnahme durch 
die Verbandsmitglieder aus, und zwar für die Dauer von 14 Tagen nach Erscheinen der Ausgabe des 
Kreisblattes Rendsburg-Eckernförde, in der diese Bekanntmachung abgedruckt ist.

Neudorf-Bornstein, 23.1 
Der Vorstand

Laura Bolten
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PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am 

16.05.-19.05.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Barkelsby, Ludwigsburg, Christianshöh 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 35 Soldaten und 9 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/384-0

Rendsburg, 03.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Der Landrat -

- Kommunales und Ordnung



PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

19.05.2022
27.05.2022
03.06.2022
10.06.2022
17.06.2022
24.06.2022
01.07.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Eckernförde, Barkelsby 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 20 Soldaten und 0 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/ 384-0

Rendsburg, 03.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
- Der Landrat - 

- Kommunales und Ordnung



PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

21.06.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Eckernförde, Barkelsby 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 20 Soldaten und 1 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/384-0

Rendsburg, 03.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Der Landrat -

- Kommunales und Ordnung
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PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

21.06.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Hemmelmark 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 20 Soldaten und 1 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/ 384-0

Rendsburg, 03.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Der Landrat -

- Kommunales und Ordnung



PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

17.05.2022

19.05.2022

24.05.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Waabs

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 8 Soldaten und 1 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/ 384-0

Rendsburg, 05.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
- Der Landrat - 

- Kommunales und Ordnung



PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

17.05.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Eckernförde, Hemmelmark 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 20 Soldaten und 1 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/ 384-0

Rendsburg, 05.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Der Landrat -

- Kommunales und Ordnung



PRESSEMITTEILUNG
des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am 

30.05.-31.05.2022

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Ostenfeld, Meisdorf, Oldenhütten, Brügge 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 25 Soldaten und 4 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/ 384-0

Rendsburg, 05.05.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde
- Der Landrat -

- Kommunales und Ordnung


